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geübt oder Arbeitslosengeld auf Grund eines Anspruchs von 
einer Dauer von mindestens 156 Tagen oder im Anschluß dar
an Arbeitslosenhilfe bezogen haben. Die Frist von drei Jah
ren gilt nicht für Antragsteller, die zur Sicherung des Lebens
unterhaltes zur Aufnahme einer Beschäftigung gezwungen 
sind und die überwiegend wegen der Betreuung und Erzie
hung eines Kindes keine Erwerbstätigkeit ausgeübt haben. Die 
Frist von drei Jahren verlängert sich

1. um höchstens fünf Jahre für jedes Kind, soweit wegen 
der Betreuung und Erziehung keine Erwerbstätigkeit aus
geübt wurde,

2. um die Dauer einer Beschäftigung als Arbeitnehmer (§ 168 
Abs. 1 Satz 1) im Ausland, die für die weitere Ausübung 
des Berufes oder für den beruflichen Aufstieg nützlich 
und üblich ist, jedoch höchstens um zwei Jahre,

wenn die Zeiten nach Nummer 1 oder 2 in die Frist nach 
Satz 1 oder in die jeweils verlängerte Frist hineinreichen. 
§ 104 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und Satz 3 sowie § 107 gelten ent
sprechend.

(2) Antragstellern, die nicht die Voraussetzungen nach Ab
satz 1, jedoch die Voraussetzungen nach § 44 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 1 erfüllen und bis zum Beginn der Bildungsmaßnahme Ar
beitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe bezogen haben, wird ein 
Unterhaltsgeld in Höhe des Betrages gewährt, den sie als 
Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe zuletzt bezogen ha
ben. Hätte sich das Arbeitslosengeld oder die Arbeitslosen
hilfe in der Zeit, in der der Antragsteller an der beruflichen 
Bildungsmaßnahme teilnimmt, erhöht, so erhöht sich das Un
terhaltsgeld vom gleichen Tage an entsprechend. Daneben wer
den die Leistungen nach § 45 gewährt.

(3) Antragsteller, die nicht die Voraussetzungen nach Ab
satz 1, jedoch die Voraussetzungen nach § 44 Abs. 2 Satz 2 er
füllen und sich verpflichten, im Anschluß an die Maßnahme 
mindestens drei Jahre lang eine die Beitragspflicht begrün
dende Beschäftigung auszuüben, werden die Leistungen nach 
§ 45 gewährt. Die Leistungen sind zurückzuzahlen, wenn der 
Antragsteller innerhalb von vier Jahren nach Abschluß der 
Maßnahme ohne wichtigen Grund nicht mindestens drei Jahre 
lang eine die Beitragspflicht begründende Beschäftigung aus
geübt hat.

C. Berufliche Umschulung

§47
%

UmschulungsmaBnahmen
(1) Die Arbeitsverwaltung fördert die Teilnahme von Ar

beitsuchenden an Maßnahmen, die das Ziel haben, den Über
gang in eine andere geeignete berufliche Tätigkeit zu ermög
lichen, insbesondere um die berufliche Beweglichkeit zu 
sichern oder zu verbessern (berufliche Umschulung). § 41 
Abs. 4, §§ 42 und 43 Abs. 2 sowie die §§ 44 bis 46 gelten ent
sprechend.

(2) (gegenstandslos)

(3) Kann Arbeitslosigkeit beschäftigter Arbeitsuchender 
durch Umschulung vermieden werden, so ist diese so früh wie 
möglich durchzuführen. Die Teilnahme an einer Umschulungs
maßnahme soll in der Regel nur gefördert werden, wenn diese 
nicht länger als zwei Jahre dauert.

§48
(gegenstandslos)

§49
EinarbeHungszuscfauB

(1) Die Arbeitsverwaltung kann nach Maßgabe der Anord
nung des Ministers für Arbeit und Soziales Arbeitgebern für 
Arbeitnehmer insbesondere auch dann, wenn sie nach Zei
ten der Kindererziehung in das Erwerbsleben zurückkehren, 
Zuschüsse gewähren, wenn sie eine volle Leistung am Arbeits

platz erst nach einer Einarbeitungszeit erreichen können, und 
sie vor Beginn der Einarbeitung

1. arbeitslos sind oder
2. von Arbeitslosigkeit bedroht sind.

Zuschüsse sind nicht zu gewähren,
a) wenn die Einarbeitung beim bisherigen Arbeitgeber er

folgt; Konzerne im Sinne des § 18 Äktiengesetz gelten als 
ein Arbeitgeber,

b) soweit der Arbeitgeber gleichartige Leistungen erbringt 
oder voraussichtlich erbringen wird.

(2) Der Einarbeitungszuschuß darf für die gesamte Einar
beitungszeit fünfzig vom Hundert des für den Beruf des Ar
beitnehmers üblichen Arbeitsentgelts nicht übersteigen und 
nicht länger als für ein Jahr gewährt werden.

(3) Die Leistungen nach Absatz 1 werden auf Antrag ge
währt. Dem Arbeitgeber ist ein schriftlicher Bescheid darüber 
zu erteilen, ob und für welchen Zeitraum sowie in welcher 
Höhe Leistungen gewährt werden. Der Bescheid kann Auf
lagen und Bedingungen enthalten.

III. Institutionelle Förderung der 
beruflichen Bildung

§50
Förderungsfähige Einrichtungen, Art der 

Förderung, Anzeige
(1) Die Arbeitsverwaltung kann nach Maßgabe der Anord

nung des Ministers für Arbeit und Soziales Darlehen und Zu
schüsse für den Aufbau, die Erweiterung und Ausstattung von 
Einrichtungen einschließlich überbetrieblicher Lehrwerkstät
ten, gewähren, die der beruflichen Ausbildung, Fortbildung 
oder Umschulung im Sinne dieses Unterabschnittes dienen. In 
besonders begründeten Ausnahmefällen kann sich die För
derung auch auf die Unterhaltung der Einrichtung erstrek- 
ken.

(2) Die Arbeitsverwaltung darf eine Einrichtung nur för
dern,

1. wenn der Träger sich ln angemessenem Umfange mit eige
nen Mitteln an den Kosten beteiligt,

2. soweit nicht deren Träger oder ein anderer gesetzlich ver
pflichtet ist, die Kosten zu tragen; dies gilt nicht für 
Träger der Sozialhilfe.

(3) Zuschüsse sollen nur gewährt werden, soweit das Ziel 
der Förderung nicht durch Darlehen erreicht werden kann.

(4) Die Arbeitsverwaltung kann die Gewährung von Dar
lehen oder Zuschüssen davon abhängig machen, daß sie be
rechtigt ist, in der Einrichtung eigene Maßnahmen durchzu
führen oder durch andere Träger durchführen zu lassen.

(5) Wer eine Einrichtung der in Absatz 1 bezeichneten Art 
zu errichten plant, die nach den §§ 50 bis 52 uftd 55 gefördert 
werden soll, hat dies dem zuständigen Arbeitsamt unverzüg
lich anzuzeigen. Wird die Anzeige nicht rechtzeitig erstattet, 
so kann die Förderung versagt werden.

§51
Nicht förderungsfähige Einrichtungen

Eine Einrichtung darf nicht gefördert werden, wenn sie der 
beruflichen Ausbildung in berufsbildenden Schulen oder 
überwiegend Zwecken eines Betriebes oder Verbandes oder 
dem Erwerb dient. Die genannten Einrichtungen dürfen aus
nahmsweise gefördert werden, wenn Maßnahmen auf andere 
Weise nicht, nicht in ausreichendem Umfange oder nicht recht
zeitig durchgeführt werden können.

§52
Träger von Einrichtungen

(1) Die Arbeitsverwaütung soll Einrichtungen einschließlich 
überbetrieblicher Lehrwerkstätten für Maßnahmen nach § 33


